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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Vertragsabschluss und Vertragsinhalt

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Verträge über Liefe-
rungen und sonstige Leistungen ausschließlich. Einkaufsbedingungen des Käufers werden
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns aus-
drücklich widersprechen oder die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von 
§ 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebote

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist.
Muster und Prospekte dienen lediglich als Anschauungsmaterial und verpflichten den
Lieferer auch nicht, wenn die Bestellung aufgrund oder mit Bezug auf Muster und Prospekt
erfolgt.

2.2 In unseren Drucksachen oder zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltene Angaben,
Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibung
sind branchenübliche Näherungswerte, und stellen keine vertragsgemäße Beschaffungs-
angabe der Ware dar, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als ver-
bindlich bezeichnet werden.

2.3 An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tum- und Urheberrecht vor; sie dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich
gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden. Der Besteller über-
nimmt für die von ihm zu liefernden Unterlagen wie Zeichnungen, Lehren, Vorrichtungen,
Muster oder dergleichen jedwelche Verantwortung, auch bezüglich etwaiger Rechte Dritter.

3. Lieferung

3.1 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten.
3.2 Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Vereinbarte Lieferzeiten beginnen mit dem Datum

unserer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger
Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages.

3.3 Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk
oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten,
wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.

3.4 Lieferfristen verlängern sich, soweit der Auftraggeber mit seinen Verpflichtungen uns gegen-
über in Verzug gerät. Bei höherer Gewalt oder unvorhergesehenen Ereignissen, die außer-
halb unseres Willens liegen, verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen; dies gilt auch,
wenn zusätzliche Informationen über die Ausführung des Auftrages erfolgen oder eingeholt
werden müssen.

3.5 Die Lieferfrist bei Abrufaufträgen beginnt mit dem Datum des Abrufs welcher innerhalb
12 Monaten, beginnend ab Bestelldatum des Rahmenauftrages, zu erfolgen hat. Erfolgt der
Abruf nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware an den Besteller
ohne weitere Benachrichtigung auszuliefern oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu
lagern; damit gilt die Ware als abgerufen. Weitere gesetzliche und vertragliche Rechte blei-
ben vorbehalten.

3.6 Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind zulässig.

4. Preise und Zahlungen

4.1 Die Preise verstehen sich in EURO (€) ab Lieferwerk, zuzüglich Mehrwertsteuer und aus-
schließlich Verpackung. Die Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen.

4.2 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund
von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen (z. B. Legierungszuschläge) eintreten.
Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

4.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetz-
lichen Regeln betreffend des Zahlungsverzuges.

4.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

4.5 Wechsel- und Scheck-Wechsel-Zahlungen sind nur nach vorheriger ausdrücklicher
Absprache möglich. Bis zur Einlösung des Wechsels durch den Käufer bleibt die Ware unser
Eigentum.

4.6 Soweit uns nachträglich Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche
Vermögensverschlechterung ergibt und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, können
wir ihn unabhängig von der Laufzeit etwa erhaltener Wechsel fällig stellen, die Einzugs-
ermächtigung gemäß Ziff. 6.4 widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Voraus-
zahlungen verlangen, falls der Auftraggeber nicht Sicherheit in Höhe unseres gefährdeten
Zahlungsanspruchs leistet.

4.7 Wir bitten um Verständnis, dass wir Aufträge bis zu einem Gesamtwert von EUR 100,- nur
gegen eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 30,- ausführen können. Die
Mindestbestellmenge bei Wendeplatten zum Fräsen beträgt 10 Stück, zum Gewindefräsen
2 Stück.

4.8 Rückgaben von Werkzeugen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte jedoch eine Rück-
gabe (nur von Katalogware) notwendig sein, so muß die Lieferscheinnummer bzw.
Rechnungsnummer angegeben werden. Bei Akzeptanz der Rücklieferung werden 20 %
Wiedereinlagerungsgebühren, mindestens jedoch EUR 30,-, auf den Bruttowarenwert erho-
ben. Die Wiedereinlagerungskosten werden automatisch mit einer zu erstellenden Gutschrift
verrechnet.

5. Versand und Gefahrübergang

5.1 Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des
Versandes einschließlich der Entladung gehen zu Lasten des Auftraggebers. Die insoweit
anfallenden Kosten trägt der Besteller. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung des
Auftraggebers versichert. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

5.2 Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen
des Werkes oder Lagers geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei FoB-,
CiF-, franko-, frei-Haus- und frei Bestimmungsort-Geschäften, auf den Auftraggeber über.

5.3 Transportschäden hat der Auftraggeber dem Frachtführer oder der sonst mit der Beförder-
ung beauftragten Person unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Schadensvermerk ist auf
dem Frachtbrief, dem Speditionsauftrag oder dem Lieferschein anzubringen und von dem
anliefernden Fahrer abzeichnen zu lassen; alternativ ist ein Schadensprotokoll aufzunehmen.

5.4 Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Ablauf einer
angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kauf-
sache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sein denn, wir hätten dies ausdrücklich
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.

6.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

6.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

6.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages (ein-
schließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.

6.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbei-
tet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im
Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6.6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf-
sache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteil-
mäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum
oder Miteigentum für uns.

6.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers inso-
weit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forde-
rungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt
uns.

´
7. Mängelhaftung

7.1 Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer
Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mängelfreien Sache berechtigt.

7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabset-
zung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlan-
gen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

7.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.7 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
7.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.
7.9 Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unbe-

rührt.

8. Gesamthaftung

8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer 7 vorgesehen, ist- ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen son-
stiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden
gem. § 823 BGB.

8.2 Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

9.1 Erfüllungsort ist für beide Teile Aalen. Gerichtsstand ist - auch für sämtliche Scheck- und
Wechselklagen - der Sitz der Firma.

9.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber gilt das für inländische
Parteien maßgebende Recht der Bundesrepublik Deutschland und Ausschuss der
Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über den
internationalen Warenkauf (UNCITRAL- BGB11989 11 S. 596).

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame
Regelung sollte durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
unwirksamen möglichst nahe kommt.


